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Standort (Bei mehreren Standorten ist für jeden Standort eine Anlage auszufüllen): 
Antwerpener Straße 19, 90451 Nürnberg 

Zertifizierte Tätigkeit 

☒ Lagern      Entsorger-Nr.:  I564S0013 
☒ zwecks Verwertung   
☐ zwecks Beseitigung   

☒ Behandeln      Entsorger-Nr.:  I564S0013 
☒ zwecks Verwertung    
☒ zwecks Beseitigung    

☒ Verwerten      Entsorger-Nr.:  I564S0013 
☒ vorbereitend ☒ abschließend 
☐ Vorbereitung zur Wiederverwendung   
☐ Recycling   
☒ sonstige Verwertung   

☒ Beseitigen      Entsorger-Nr.:  I564S0013 
☒ vorbereitend ☐ abschließend 

Beschreibung der abfallwirtschaftlichen Tätigkeit, insbesondere der Anlagentechnik  
(bei mehreren technischen Anlagen ist für jede technische Anlage eine eigene Anlage auszufüllen) 

Mischanlage (Versatz- und Deponiebaustoffe) 

Abfallarten nach dem Anhang zur AVV: 

 ☐ alle Abfallarten 
 ☐ alle nicht gefährlichen Abfälle 
 ☐ alle gefährlichen Abfälle 
 ☒ bestimmte Abfallarten 

 
ASN Abfallbezeichnung Einschränkung / Bemerkung 

L B V  
01 04 10  staubende und pulvrige Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 

01 04 07 fallen 
X X X  

01 04 11 Abfälle aus der Verarbeitung von Kali- und Steinsalz mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 01 04 07 fallen 

X X X 
 

01 05 04 Schlämme und Abfälle aus Süßwasserbohrungen X X X 
 

01 05 05* ölhaltige Bohrschlämme und -abfälle X X X 
 

01 05 06* Bohrschlämme und andere Bohrabfälle, die gefährliche Stoffe ent-
halten 

X X X 
 

01 05 07 barythaltige Bohrschlämme und -abfälle mit Ausnahme derjenigen, 
die unter 01 05 05 und 01 05 06 fallen 

X X X 
 

01 05 08 chloridhaltige Bohrschlämme und -abfälle mit Ausnahme derjenigen, 
die unter 01 05 05 und 01 05 06 fallen 

X X X 
 

02 01 01 Schlämme von Wasch- und Reinigungsvorgängen X X X 
 

02 02 04 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung X X X 
 

02 03 05 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung X X X 
 

02 04 03 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung X X X 
 

02 05 02 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung X X X 
 

02 06 03 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung X X X 
 

02 07 05 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung X X X 
 

03 03 05 De-inking-Schlämme aus dem Papierrecycling X X X 
 

03 03 09 Kalkschlammabfälle X X X 
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ASN Abfallbezeichnung Einschränkung / Bemerkung 
L B V  

03 03 10 Faserabfälle, Faser-, Füller- und Überzugsschlämme aus der mecha-
nischen Abtrennung 

X X X 
 

03 03 11 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Aus-
nahme derjenigen, die unter 03 03 10 fallen 

X X X 
 

04 01 06 chromhaltige Schlämme, insbesondere aus der betriebseigenen Ab-
wasserbehandlung 

X X X 
 

04 01 07 chromfreie Schlämme, insbesondere aus der betriebseigenen Ab-
wasserbehandlung 

X X X 
 

04 02 19* Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die ge-
fährliche Stoffe enthalten 

X X X 
 

04 02 20 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Aus-
nahme derjenigen, die unter 04 02 19 fallen 

X X X 
 

05 01 03* Bodenschlämme aus Tanks X X X 
 

05 01 06* ölhaltige Schlämme aus Betriebsvorgängen und Instandhaltung X X X 
 

05 01 09* Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die ge-
fährliche Stoffe enthalten 

X X X 
 

05 01 10 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Aus-
nahme derjenigen, die unter 05 01 09 fallen 

X X X 
 

06 03 13* feste Salze und Lösungen, die Schwermetalle enthalten X X X 
 

06 03 14 feste Salze und Lösungen mit Ausnahme derjenigen, die unter 06 03 
11 und 06 03 13 fallen 

X X X 
 

06 05 02* Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die ge-
fährliche Stoffe enthalten 

X X X 
 

06 05 03 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Aus-
nahme derjenigen, die unter 06 05 02 fallen 

X X X 
 

06 08 02* Abfälle, die gefährliche Chlorsilane enthalten X X X 
 

06 08 99 Abfälle a. n. g. X X X 
 

07 01 11* Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die ge-
fährliche Stoffe enthalten 

X X X 
 

07 01 12 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Aus-
nahme derjenigen, die unter 07 01 11 fallen 

X X X 
 

07 02 11* Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die ge-
fährliche Stoffe enthalten 

X X X 
 

07 02 12 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Aus-
nahme derjenigen, die unter 07 02 11 fallen 

X X X 
 

07 03 11* Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die ge-
fährliche Stoffe enthalten 

X X X 
 

07 03 12 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Aus-
nahme derjenigen, die unter 07 03 11 fallen 

X X X 
 

07 04 11* Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die ge-
fährliche Stoffe enthalten 

X X X 
 

07 04 12 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Aus-
nahme derjenigen, die unter 07 04 11 fallen 

X X X 
 

07 05 11* Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die ge-
fährliche Stoffe enthalten 

X X X 
 

07 05 12 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Aus-
nahme derjenigen, die unter 07 05 11 fallen 

X X X 
 

07 06 11* Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die ge-
fährliche Stoffe enthalten 

X X X 
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ASN Abfallbezeichnung Einschränkung / Bemerkung 
L B V  

07 06 12 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Aus-
nahme derjenigen, die unter 07 06 11 fallen 

X X X 
 

07 07 10* andere Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien X X X 
 

07 07 11* Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die ge-
fährliche Stoffe enthalten 

X X X 
 

07 07 12 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Aus-
nahme derjenigen, die unter 07 07 11 fallen 

X X X 
 

08 01 14 Farb- und Lackschlämme mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 01 
13 fallen 

X X X 
 

08 01 16 wässrige Schlämme, die Farben oder Lacke enthalten, mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 08 01 15 fallen 

X X X 
 

08 02 02 wässrige Schlämme, die keramische Werkstoffe enthalten X X X 
 

10 01 01 Rost- und Kesselasche, Schlacken und Kesselstaub mit Ausnahme 
von Kesselstaub, der unter 10 01 04 fällt 

X X X 
 

10 01 02 Filterstäube aus Kohlefeuerung X X X 
 

10 01 03 Filterstäube aus Torffeuerung und Feuerung mit (unbehandeltem) 
Holz 

X X X 
 

10 01 04* Filterstäube und Kesselstaub aus Ölfeuerung X X X 
 

10 01 05 Reaktionsabfälle auf Calciumbasis aus der Rauchgasentschwefelung 
in fester Form 

X X X 
 

10 01 07 Reaktionsabfälle auf Calciumbasis aus der Rauchgasentschwefelung 
in Form von Schlämmen 

X X X 
 

10 01 14* Rost- und Kesselasche, Schlacken und Kesselstaub aus der Abfallmit-
verbrennung, die gefährliche Stoffe enthalten 

X X X 
 

10 01 15 Rost- und Kesselasche, Schlacken und Kesselstaub aus der Abfallmit-
verbrennung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 01 14 fallen 

X X X 
 

10 01 16* Filterstäube aus der Abfallmitverbrennung, die gefährliche Stoffe 
enthalten 

X X X 
 

10 01 17 Filterstäube aus der Abfallmitverbrennung mit Ausnahme derjeni-
gen, die unter 10 01 16 fallen 

X X X 
 

10 01 18* Abfälle aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten X X X 
 

10 01 19 Abfälle aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die un-
ter 10 01 05, 10 01 07 und 10 01 18 fallen 

X X X 
 

10 01 20* Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die ge-
fährliche Stoffe enthalten 

X X X 
 

10 01 21 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Aus-
nahme derjenigen, die unter 10 01 20 fallen 

X X X 
 

10 01 22* wässrige Schlämme aus der Kesselreinigung, die gefährliche Stoffe 
enthalten 

X X X 
 

10 01 23 wässrige Schlämme aus der Kesselreinigung mit Ausnahme derjeni-
gen, die unter 10 01 22 fallen 

X X X 
 

10 01 24 Sande aus der Wirbelschichtfeuerung X X X  
10 02 02 unbearbeitete Schlacke X X X 

 

10 02 07* feste Abfälle aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe ent-
halten 

X X X 
 

10 02 08 feste Abfälle aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, 
die unter 10 02 07 fallen 

X X X 
 

10 02 13* Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung, die gefährli-
che Stoffe enthalten 

X X X 
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ASN Abfallbezeichnung Einschränkung / Bemerkung 
L B V  

10 02 14 Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung mit Aus-
nahme derjenigen, die unter 10 02 13 fallen 

X X X 
 

10 02 15 andere Schlämme und Filterkuchen X X X 
 

10 03 19* Filterstaub, der gefährliche Stoffe enthält X X X 
 

10 03 20 Filterstaub mit Ausnahme von Filterstaub, der unter 10 03 19 fällt X X X 
 

10 03 21* andere Teilchen und Staub (einschließlich Kugelmühlenstaub), die 
gefährliche Stoffe enthalten 

X X X 
 

10 03 22 andere Teilchen und Staub (einschließlich Kugelmühlenstaub) mit 
Ausnahme derjenigen, die unter 10 03 21 fallen 

X X X 
 

10 03 25* Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung, die gefährli-
che Stoffe enthalten 

X X X 
 

10 03 26 Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung mit Aus-
nahme derjenigen, die unter 10 03 25 fallen 

X X X 
 

10 04 01* Schlacken (Erst- und Zweitschmelze) X X X 
 

10 04 04* Filterstaub X X X 
 

10 04 09* ölhaltige Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung X X X 
 

10 04 10 Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, 
die unter 10 04 09 fallen 

X X X 
 

10 05 03* Filterstaub X X X 
 

10 05 06* Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung X X X 
 

10 06 01 Schlacken (Erst- und Zweitschmelze) X X X 
 

10 06 03* Filterstaub X X X 
 

10 06 07* Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung X X X 
 

10 08 08* Salzschlacken (Erst- und Zweitschmelze) X X X 
 

10 08 09 andere Schlacken X X X 
 

10 08 15* Filterstaub, der gefährliche Stoffe enthält X X X 
 

10 08 16 Filterstaub mit Ausnahme desjenigen, der unter 10 08 15 fällt X X X 
 

10 08 17* Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung, die gefährli-
che Stoffe enthalten 

X X X 
 

10 08 18 Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung mit Aus-
nahme derjenigen, die unter 10 08 17 fallen 

X X X 
 

10 09 03 Ofenschlacke X X X 
 

10 09 05* gefährliche Stoffe enthaltende Gießformen und -sande vor dem Gie-
ßen 

X X X 
 

10 09 06 Gießformen und -sande vor dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, 
die unter 10 09 05 fallen 

X X X 
 

10 09 07* gefährliche Stoffe enthaltende Gießformen und -sande nach dem 
Gießen 

X X X 
 

10 09 08 Gießformen und -sande nach dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, 
die unter 10 09 07 fallen 

X X X 
 

10 09 09* Filterstaub, der gefährliche Stoffe enthält X X X 
 

10 09 10 Filterstaub mit Ausnahme desjenigen, der unter 10 09 09 fällt X X X 
 

10 10 05* gefährliche Stoffe enthaltende Gießformen und -sande vor dem Gie-
ßen 

X X X 
 

10 10 06 Gießformen und -sande vor dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, 
die unter 10 10 05 fallen 

X X X 
 

10 10 07* gefährliche Stoffe enthaltende Gießformen und -sande nach dem 
Gießen 

X X X 
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ASN Abfallbezeichnung Einschränkung / Bemerkung 
L B V  

10 10 08 Gießformen und -sande nach dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, 
die unter 10 10 07 fallen 

X X X 
 

10 11 03 Glasfaserabfall X X X 
 

10 11 09* Gemengeabfall mit gefährlichen Stoffen vor dem Schmelzen X X X 
 

10 11 11* Glasabfall in kleinen Teilchen und Glasstaub, die Schwermetalle ent-
halten (z.B. aus Kathodenstrahlröhren) 

X X X 
 

10 11 12 Glasabfall mit Ausnahme desjenigen, der unter 10 11 11 fällt X X X 
 

10 11 13* Glaspolier- und Glasschleifschlämme, die gefährliche Stoffe enthal-
ten 

X X X 
 

10 11 14 Glaspolier- und Glasschleifschlämme mit Ausnahme derjenigen, die 
unter 10 11 13 fallen 

X X X 
 

10 11 15* feste Abfälle aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe ent-
halten 

X X X 
 

10 11 19* feste Abfälle aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die ge-
fährliche Stoffe enthalten 

X X X 
 

10 11 20 feste Abfälle aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Aus-
nahme derjenigen, die unter 10 11 19 fallen 

X X X 
 

10 12 01 Rohmischungen vor dem Brennen X X X 
 

10 12 03 Teilchen und Staub X X X 
 

10 12 05 Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung X X X 
 

10 12 06 verworfene Formen X X X 
 

10 12 08 Abfälle aus Keramikerzeugnissen, Ziegeln, Fliesen und Steinzeug 
(nach dem Brennen) 

X X X 
 

10 12 09* feste Abfälle aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe ent-
halten 

X X X 
 

10 12 10 feste Abfälle aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, 
die unter 10 12 09 fallen 

X X X 
 

10 12 11* Glasurabfälle, die Schwermetalle enthalten X X X 
 

10 12 13 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung X X X 
 

10 13 04 Abfälle aus der Kalzinierung und Hydratisierung von Branntkalk X X X 
 

10 13 06 Teilchen und Staub (außer 10 13 12 und 10 13 13) X X X 
 

10 13 07 Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung X X X 
 

10 13 11 Abfälle aus der Herstellung anderer Verbundstoffe auf Zementbasis 
mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 13 09 und 10 13 10 fallen 

X X X 
 

10 13 12* feste Abfälle aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe ent-
halten 

X X X 
 

10 13 13 feste Abfälle aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, 
die unter 10 13 12 fallen 

X X X 
 

10 13 14 Betonabfälle und Betonschlämme X X X 
 

11 01 08* Phosphatierschlämme X X X 
 

11 01 09* Schlämme und Filterkuchen, die gefährliche Stoffe enthalten X X X 
 

11 01 10 Schlämme und Filterkuchen mit Ausnahme derjenigen, die unter 11 
01 09 fallen 

X X X 
 

11 01 15* Eluate und Schlämme aus Membransystemen oder Ionenaustausch-
systemen, die gefährliche Stoffe enthalten 

X X X 
 

11 02 02* Schlämme aus der Zink-Hydrometallurgie (einschließlich Jarosit, Goe-
thit) 

X X X 
 

12 01 13 Schweißabfälle X X X 
 

12 01 14* Bearbeitungsschlämme, die gefährliche Stoffe enthalten X X X 
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ASN Abfallbezeichnung Einschränkung / Bemerkung 
L B V  

12 01 15 Bearbeitungsschlämme mit Ausnahme derjenigen, die unter 12 01 
14 fallen 

X X X 
 

12 01 16* Strahlmittelabfälle, die gefährliche Stoffe enthalten X X X 
 

12 01 17 Strahlmittelabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 12 01 16 fal-
len 

X X X 
 

12 01 18* ölhaltige Metallschlämme (Schleif-, Hon- und Läppschlämme) X X X 
 

12 01 20* gebrauchte Hon- und Schleifmittel, die gefährliche Stoffe enthalten X X X 
 

12 01 21 gebrauchte Hon- und Schleifmittel mit Ausnahme derjenigen, die un-
ter 12 01 20 fallen 

X X X 
 

13 05 01* feste Abfälle aus Sandfanganlagen und Öl-/Wasserabscheidern X X X 
 

13 05 02* Schlämme aus Öl-/Wasserabscheidern X X X 
 

13 05 03* Schlämme aus Einlaufschächten X X X 
 

13 05 08* Abfallgemische aus Sandfanganlagen und Öl-/Wasserabscheidern X X X 
 

15 02 03 Aufsaug- und Filtermaterialien, Wischtücher und Schutzkleidung mit 
Ausnahme derjenigen, die unter 15 02 02 fallen 

X X X Behandeln, Verwerten nur Trockenper-
len 

16 03 03* anorganische Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten X X X 
 

16 03 04 anorganische Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 03 03 
fallen 

X X X  

16 07 08* ölhaltige Abfälle X X X 
 

16 07 09* Abfälle, die sonstige gefährliche Stoffe enthalten X X X 
 

16 08 03 gebrauchte Katalysatoren, die Übergangsmetalle oder deren Verbin-
dungen enthalten, a. n. g. 

X X X 
 

16 08 07* gebrauchte Katalysatoren, die durch gefährliche Stoffe verunreinigt 
sind 

X X X 
 

16 10 01* wässrige flüssige Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten X X X 
 

16 10 02 wässrige flüssige Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 10 
01 fallen 

X X X 
 

16 11 01* Auskleidungen und feuerfeste Materialien auf Kohlenstoffbasis aus 
metallurgischen Prozessen, die gefährliche Stoffe enthalten 

X X X 
 

16 11 02 Auskleidungen und feuerfeste Materialien auf Kohlenstoffbasis aus 
metallurgischen Prozessen mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 
11 01 fallen 

X X X 
 

16 11 03* andere Auskleidungen und feuerfeste Materialien aus metallurgi-
schen Prozessen, die gefährliche Stoffe enthalten 

X X X 
 

16 11 04 andere Auskleidungen und feuerfeste Materialien aus metallurgi-
schen Prozessen mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 11 03 fallen 

X X X 
 

16 11 05* Auskleidungen und feuerfeste Materialien aus nichtmetallurgischen 
Prozessen, die gefährliche Stoffe enthalten 

X X X 
 

16 11 06 Auskleidungen und feuerfeste Materialien aus nichtmetallurgischen 
Prozessen mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 11 05 fallen 

X X X 
 

17 01 01 Beton X X X 
 

17 01 02 Ziegel X X X 
 

17 01 03 Fliesen und Keramik X X X 
 

17 01 06* Gemische aus oder getrennte Fraktionen von Beton, Ziegeln, Fliesen 
und Keramik, die gefährliche Stoffe enthalten 

X X X 
 

17 01 07 Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 01 06 fallen 

X X X 
 

17 02 02 Glas X X X 
 

17 03 01* kohlenteerhaltige Bitumengemische X X X 
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ASN Abfallbezeichnung Einschränkung / Bemerkung 
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17 03 02 Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 01 fal-
len 

X X X 
 

17 05 03* Boden und Steine, die gefährliche Stoffe enthalten X X X 
 

17 05 04 Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03 fal-
len 

X X X 
 

17 05 05* Baggergut, das gefährliche Stoffe enthält X X X 
 

17 05 06 Baggergut mit Ausnahme desjenigen, das unter 17 05 05 fällt X X X 
 

17 05 07* Gleisschotter, der gefährliche Stoffe enthält X X X 
 

17 05 08 Gleisschotter mit Ausnahme desjenigen, der unter 17 05 07 fällt X X X 
 

17 06 03* anderes Dämmmaterial, das aus gefährlichen Stoffen besteht oder 
solche Stoffe enthält 

X X X 
 

17 06 04 Dämmmaterial mit Ausnahme desjenigen, das unter 17 06 01 und 17 
06 03 fällt 

X X X 
 

17 08 01* Baustoffe auf Gipsbasis, die durch gefährliche Stoffe verunreinigt 
sind 

X X X 
 

17 08 02 Baustoffe auf Gipsbasis mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 08 
01 fallen 

X X X 
 

17 09 03* sonstige Bau- und Abbruchabfälle (einschließlich gemischte Abfälle), 
die gefährliche Stoffe enthalten 

X X X 
 

17 09 04 gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit Ausnahme derjenigen, die 
unter 17 09 01, 17 09 02 und 17 09 03 fallen 

X X X 
 

19 01 05* Filterkuchen aus der Abgasbehandlung X X X 
 

19 01 06* wässrige flüssige Abfälle aus der Abgasbehandlung und andere wäss-
rige flüssige Abfälle 

X X X 
 

19 01 07* feste Abfälle aus der Abgasbehandlung X X X 
 

19 01 10* gebrauchte Aktivkohle aus der Abgasbehandlung X X X 
 

19 01 11* Rost- und Kesselaschen sowie Schlacken, die gefährliche Stoffe ent-
halten 

X X X 
 

19 01 12 Rost- und Kesselaschen sowie Schlacken mit Ausnahme derjenigen, 
die unter 19 01 11 fallen 

X X X 
 

19 01 13* Filterstaub, der gefährliche Stoffe enthält X X X 
 

19 01 14 Filterstaub mit Ausnahme desjenigen, der unter 19 01 13 fällt X X X 
 

19 01 15* Kesselstaub, der gefährliche Stoffe enthält X X X 
 

19 01 16 Kesselstaub mit Ausnahme desjenigen, der unter 19 01 15 fällt X X X 
 

19 01 17* Pyrolyseabfälle, die gefährliche Stoffe enthalten X X X 
 

19 01 18 Pyrolyseabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 01 17 fallen X X X 
 

19 01 99 Abfälle a. n. g. X X X 
 

19 02 03 vorgemischte Abfälle, die ausschließlich aus nicht gefährlichen Abfäl-
len bestehen 

X X X 
 

19 02 04* vorgemischte Abfälle, die wenigstens einen gefährlichen Abfall ent-
halten 

X X X 
 

19 02 05* Schlämme aus der physikalisch-chemischen Behandlung, die gefähr-
liche Stoffe enthalten 

X X X 
 

19 02 06 Schlämme aus der physikalisch-chemischen Behandlung mit Aus-
nahme derjenigen, die unter 19 02 05 fallen 

X X X 
 

19 02 09* feste brennbare Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten X X X 
 

19 02 11* sonstige Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten X X X 
 

19 03 04* als gefährlich eingestufte teilweise stabilisierte Abfälle, mit Aus-
nahme derjenigen, die unter 19 03 08 fallen 

X X X 
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ASN Abfallbezeichnung Einschränkung / Bemerkung 
L B V  

19 03 05 stabilisierte Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 03 04 fal-
len 

X X X 
 

19 03 06 * als gefährlich eingestufte verfestigte Abfälle X X X  
19 03 07 verfestigte Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 03 06 fal-

len 
X X X 

 

19 05 99 Abfälle a. n. g. X X X 
 

19 08 02 Sandfangrückstände X X X 
 

19 08 05 Schlämme aus der Behandlung von kommunalem Abwasser X X X 
 

19 08 11* Schlämme aus der biologischen Behandlung von industriellem Ab-
wasser, die gefährliche Stoffe enthalten 

X X X 
 

19 08 12 Schlämme aus der biologischen Behandlung von industriellem Ab-
wasser mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 08 11 fallen 

X X X 
 

19 08 13* Schlämme aus einer anderen Behandlung von industriellem Abwas-
ser, die gefährliche Stoffe enthalten 

X X X 
 

19 08 14 Schlämme aus einer anderen Behandlung von industriellem Abwas-
ser mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 08 13 fallen 

X X X 
 

19 09 01 feste Abfälle aus der Erstfiltration und Siebrückstände X X X 
 

19 09 02 Schlämme aus der Wasserklärung X X X 
 

19 09 03 Schlämme aus der Dekarbonatisierung X X X 
 

19 10 06 andere Fraktionen mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 10 05 fal-
len 

X X X 
 

19 12 05 Glas X X X 
 

19 12 09 Mineralien (z.B. Sand, Steine) X X X 
 

19 12 11* sonstige Abfälle (einschließlich Materialmischungen) aus der mecha-
nischen Behandlung von Abfällen, die gefährliche Stoffe enthalten 

X X X 
 

19 12 12 sonstige Abfälle (einschließlich Materialmischungen) aus der mecha-
nischen Behandlung von Abfällen mit Ausnahme derjenigen, die un-
ter 19 12 11 fallen 

X X X 
 

19 13 01* feste Abfälle aus der Sanierung von Böden, die gefährliche Stoffe 
enthalten 

X X X 
 

19 13 02 feste Abfälle aus der Sanierung von Böden mit Ausnahme derjeni-
gen, die unter 19 13 01 fallen 

X X X 
 

19 13 03* Schlämme aus der Sanierung von Böden, die gefährliche Stoffe ent-
halten 

X X X 
 

19 13 04 Schlämme aus der Sanierung von Böden mit Ausnahme derjenigen, 
die unter 19 13 03 fallen 

X X X 
 

19 13 07 * wässrige flüssige Abfälle und wässrige Konzentrate aus der Sanie-
rung von Grundwasser, die gefährliche Stoffe enthalten 

X X X  

20 03 03 Straßenkehricht X X X 
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Standort (Bei mehreren Standorten ist für jeden Standort eine Anlage auszufüllen): 
Antwerpener Straße 19, 90451 Nürnberg 

Zertifizierte Tätigkeit 

☒ Lagern      Entsorger-Nr.:  I564S0011 
☒ zwecks Verwertung   
☐ zwecks Beseitigung   

☒ Behandeln      Entsorger-Nr.:  I564S0011 
☒ zwecks Verwertung    
☒ zwecks Beseitigung    

☒ Verwerten      Entsorger-Nr.:  I564S0011 
☒ vorbereitend ☒ abschließend 
☐ Vorbereitung zur Wiederverwendung   
☐ Recycling   
☒ sonstige Verwertung   

☒ Beseitigen      Entsorger-Nr.:  I564S0011 
☒ vorbereitend ☐ abschließend 

Beschreibung der abfallwirtschaftlichen Tätigkeit, insbesondere der Anlagentechnik  
(bei mehreren technischen Anlagen ist für jede technische Anlage eine eigene Anlage auszufüllen) 

Aufbereitungsanlage (Schlacken und min. Abfälle) 
Abfallarten nach dem Anhang zur AVV: 

 ☐ alle Abfallarten 
 ☐ alle nicht gefährlichen Abfälle 
 ☐ alle gefährlichen Abfälle 
 ☒ bestimmte Abfallarten 

 

ASN Abfallbezeichnung 
Einschränkung / Bemerkung 

L B V  
03 03 11 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Aus-

nahme derjenigen, die unter 03 03 10 fallen 
X X X 

 

10 01 01 Rost- und Kesselasche, Schlacken und Kesselstaub mit Ausnahme 
von Kesselstaub, der unter 10 01 04 fällt 

X X X 
 

10 01 05 Reaktionsabfälle auf Calciumbasis aus der Rauchgasentschwefelung 
in fester Form 

X   
 

10 01 14* Rost- und Kesselasche, Schlacken und Kesselstaub aus der Abfallmit-
verbrennung, die gefährliche Stoffe enthalten 

X X X 
 

10 01 15 Rost- und Kesselasche, Schlacken und Kesselstaub aus der Abfallmit-
verbrennung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 01 14 fallen 

X X X 
 

10 02 02 unbearbeitete Schlacke X X X 
 

10 08 08* Salzschlacken (Erst- und Zweitschmelze) X X X 
 

10 08 09 andere Schlacken X X X 
 

10 09 03 Ofenschlacke X X X 
 

10 09 05* gefährliche Stoffe enthaltende Gießformen und -sande vor dem Gie-
ßen 

X   
 

10 09 06 Gießformen und -sande vor dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, 
die unter 10 09 05 fallen 

X   
 

10 09 07* gefährliche Stoffe enthaltende Gießformen und -sande nach dem 
Gießen 

X X X 
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ASN Abfallbezeichnung 
Einschränkung / Bemerkung 

L B V  
10 09 08 Gießformen und -sande nach dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, 

die unter 10 09 07 fallen 
X X X 

 

10 10 05* gefährliche Stoffe enthaltende Gießformen und -sande vor dem Gie-
ßen 

X   
 

10 10 06 Gießformen und -sande vor dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, 
die unter 10 10 05 fallen 

X   
 

10 10 07* gefährliche Stoffe enthaltende Gießformen und -sande nach dem 
Gießen 

X X X 
 

10 10 08 Gießformen und -sande nach dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, 
die unter 10 10 07 fallen 

X X X 
 

10 12 01 Rohmischungen vor dem Brennen X X X 
 

10 12 03 Teilchen und Staub X X X 
 

10 12 06 verworfene Formen X X X 
 

12 01 13 Schweißabfälle X X X Einzelfallentscheidung 

12 01 16* Strahlmittelabfälle, die gefährliche Stoffe enthalten X   
 

12 01 17 Strahlmittelabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 12 01 16 fal-
len 

X   
 

15 01 07 Verpackungen aus Glas X X X 
 

16 01 17 Eisenmetalle X X X 
 

16 01 18 Nichteisenmetalle X X X 
 

16 11 02 Auskleidungen und feuerfeste Materialien auf Kohlenstoffbasis aus 
metallurgischen Prozessen mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 
11 01 fallen 

X X X  

16 11 03* andere Auskleidungen und feuerfeste Materialien aus metallurgi-
schen Prozessen, die gefährliche Stoffe enthalten 

X X X 
 

16 11 04 andere Auskleidungen und feuerfeste Materialien aus metallurgi-
schen Prozessen mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 11 03 fallen 

X X X 
 

16 11 05* Auskleidungen und feuerfeste Materialien aus nichtmetallurgischen 
Prozessen, die gefährliche Stoffe enthalten 

X X X 
 

16 11 06 Auskleidungen und feuerfeste Materialien aus nichtmetallurgischen 
Prozessen mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 11 05 fallen 

X X X 
 

17 01 01 Beton X X X 
 

17 01 02 Ziegel X X X 
 

17 01 03 Fliesen und Keramik X X X 
 

17 01 06* Gemische aus oder getrennte Fraktionen von Beton, Ziegeln, Fliesen 
und Keramik, die gefährliche Stoffe enthalten 

X X X 
 

17 01 07 Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 01 06 fallen 

X X X 
 

17 02 02 Glas X X X 
 

17 03 01* kohlenteerhaltige Bitumengemische X   
 

17 03 02 Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 01 fal-
len 

X   
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ASN Abfallbezeichnung 
Einschränkung / Bemerkung 

L B V  
17 03 03* Kohlenteer und teerhaltige Produkte X   

 

17 04 01 Kupfer, Bronze, Messing X X X 
 

17 04 05 Eisen und Stahl X   
 

17 04 07 gemischte Metalle X   
 

17 05 03* Boden und Steine, die gefährliche Stoffe enthalten X X X 
 

17 05 04 Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03 fal-
len 

X X X 
 

17 05 05* Baggergut, das gefährliche Stoffe enthält X X X 
 

17 05 07* Gleisschotter, der gefährliche Stoffe enthält X X X 
 

17 05 08 Gleisschotter mit Ausnahme desjenigen, der unter 17 05 07 fällt X X X 
 

17 06 03* anderes Dämmmaterial, das aus gefährlichen Stoffen besteht oder 
solche Stoffe enthält 

X   
 

17 06 04 Dämmmaterial mit Ausnahme desjenigen, das unter 17 06 01 und 17 
06 03 fällt 

X   
 

17 08 01* Baustoffe auf Gipsbasis, die durch gefährliche Stoffe verunreinigt 
sind 

X X X 
 

17 08 02 Baustoffe auf Gipsbasis mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 08 
01 fallen 

X X X 
 

17 09 03* sonstige Bau- und Abbruchabfälle (einschließlich gemischte Abfälle), 
die gefährliche Stoffe enthalten 

X X X 
 

17 09 04 gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit Ausnahme derjenigen, die 
unter 17 09 01, 17 09 02 und 17 09 03 fallen 

X X X 
 

19 01 02 Eisenteile, aus der Rost- und Kesselasche entfernt X X X  

19 01 11* Rost- und Kesselaschen sowie Schlacken, die gefährliche Stoffe ent-
halten 

X X X 
 

19 01 12 Rost- und Kesselaschen sowie Schlacken mit Ausnahme derjenigen, 
die unter 19 01 11 fallen 

X X X 
 

19 02 09* feste brennbare Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten X X X 
 

19 02 10 brennbare Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 02 08 und 
19 02 09 fallen 

X X X 
 

19 02 11* sonstige Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten X X X 
 

19 08 01 Sieb- und Rechenrückstände X   
 

19 08 02 Sandfangrückstände X X X 
 

19 08 05 Schlämme aus der Behandlung von kommunalem Abwasser X   
 

19 08 14 Schlämme aus einer anderen Behandlung von industriellem Abwas-
ser mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 08 13 fallen 

X   
 

19 09 02 Schlämme aus der Wasserklärung X X X 
 

19 10 01 Eisen- und Stahlabfälle X X X 
 

19 10 02 NE-Metall-Abfälle X X X 
 

19 10 03* Schredderleichtfraktionen und Staub, die gefährliche Stoffe enthal-
ten 

X   
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ASN Abfallbezeichnung 
Einschränkung / Bemerkung 

L B V  
19 10 04 Schredderleichtfraktionen und Staub mit Ausnahme derjenigen, die 

unter 19 10 03 fallen 
X   

 

19 10 05* andere Fraktionen, die gefährliche Stoffe enthalten X   
 

      

19 12 02 Eisenmetalle X X X 
 

19 12 03 Nichteisenmetalle X X X 
 

19 12 05 Glas X X X 
 

19 12 09 Mineralien (z.B. Sand, Steine) X X X 
 

19 12 10 brennbare Abfälle (Brennstoffe aus Abfällen) X X X 
 

19 12 11* sonstige Abfälle (einschließlich Materialmischungen) aus der mecha-
nischen Behandlung von Abfällen, die gefährliche Stoffe enthalten 

X X X 
 

19 12 12 sonstige Abfälle (einschließlich Materialmischungen) aus der mecha-
nischen Behandlung von Abfällen mit Ausnahme derjenigen, die un-
ter 19 12 11 fallen 

X X X  

19 13 01* feste Abfälle aus der Sanierung von Böden, die gefährliche Stoffe 
enthalten 

X X X 
 

19 13 02 feste Abfälle aus der Sanierung von Böden mit Ausnahme derjeni-
gen, die unter 19 13 01 fallen 

X X X 
 

20 01 02 Glas X X X 
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Standort (Bei mehreren Standorten ist für jeden Standort eine Anlage auszufüllen): 
Antwerpener Straße 21, 90451 Nürnberg 

Zertifizierte Tätigkeit 

☒ Lagern     Entsorger-Nr.:  I564S0032 
☒ zwecks Verwertung   
☐ zwecks Beseitigung   

☒ Behandeln     Entsorger-Nr.:  I564S0032  
☒ zwecks Verwertung    
☐ zwecks Beseitigung    

☒ Verwerten     Entsorger-Nr.:  I564S0032 
☒ vorbereitend ☒ abschließend 
☐ Vorbereitung zur Wiederverwendung   
☒ Recycling   
☒ sonstige Verwertung   

Beschreibung der abfallwirtschaftlichen Tätigkeit, insbesondere der Anlagentechnik  
(bei mehreren technischen Anlagen ist für jede technische Anlage eine eigene Anlage auszufüllen) 

Mineralstoff-/Bauschuttaufbereitungsanlage; Schotterwäsche, Versplittung 

Abfallarten nach dem Anhang zur AVV: 

 ☐ alle Abfallarten 
 ☐ alle nicht gefährlichen Abfälle 
 ☐ alle gefährlichen Abfälle 
 ☒ bestimmte Abfallarten 

 

ASN Abfallbezeichnung 
Einschränkung / Bemerkung 

L B V  
10 01 01 Rost- und Kesselasche, Schlacken und Kesselstaub mit Ausnahme von 

Kesselstaub, der unter 10 01 04 fällt 
X X X  

10 02 02 unverarbeitete Schlacke X X X  
10 09 03 Ofenschlacke X X X  
10 12 01 Rohmischungen vor dem Brennen X X X  
10 12 08 Abfälle aus Keramikerzeugnissen, Ziegeln, Fliesen und Steinzeug (nach 

dem Brennen) 
X X X  

16 11 03* andere Auskleidungen und feuerfeste Materialien aus metallurgischen 
Prozessen, die gefährliche Stoffe enthalten 

X X   

16 11 04 andere Auskleidungen und feuerfeste Materialien aus metallurgischen 
Prozessen mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 11 03 fallen 

X X X  

16 11 05* Auskleidungen und feuerfeste Materialien aus nichtmetallurgischen Pro-
zessen, die gefährliche Stoffe enthalten 

X X   

16 11 06 Auskleidungen und feuerfeste Materialien aus nichtmetallurgischen Pro-
zessen mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 11 05 fallen 

X X X  

17 01 01 Beton X X X  
17 01 02 Ziegel X X X  
17 01 03 Fliesen und Keramik X X X  

17 01 06* Gemische aus oder getrennte Fraktionen von Beton, Ziegeln, Fliesen 
und Keramik, die gefährliche Stoffe enthalten 

X X   

17 01 07 Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik mit Ausnahme derje-
nigen, die unter 17 01 06 fallen 

X X X  
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ASN Abfallbezeichnung 
Einschränkung / Bemerkung 

L B V  
17 02 01 Holz X   Gehölz und Grünschnitt aus Gleisbauar-

beiten der DB Netz AG 

17 02 03 Kunststoff X   Kunststoffzwischenlagen aus Gleisbau-
arbeiten der DB Netz AG 

17 03 01* kohlenteerhaltige Bitumengemische X X   
17 03 02 Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 01 fallen X X X  

17 03 03* Kohlenteer und teerhaltige Produkte X X   
17 05 03* Boden und Steine, die gefährliche Stoffe enthalten X X X  
17 05 04 Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03 fallen X X X  

17 05 05* Baggergut, das gefährliche Stoffe enthält X X   
17 05 06 Baggergut mit Ausnahme desjenigen, das unter 17 05 05 fällt X X X  

17 05 07* Gleisschotter, der gefährliche Stoffe enthält X X X  
17 05 08 Gleisschotter mit Ausnahme desjenigen, der unter 17 05 07 fällt X X X  
19 12 07 Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 19 12 06 fällt X    
19 12 09 Mineralien (z.B. Sand, Steine) X X X  
20 02 02 Boden und Steine X X X  
20 03 03 Straßenkehricht X X X  
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Standort (Bei mehreren Standorten ist für jeden Standort eine Anlage auszufüllen): 
Frankfurter Straße, 90451 Nürnberg 

Zertifizierte Tätigkeit 

☒ Lagern     Entsorger-Nr.:  I564N0014 
☒ zwecks Verwertung   
☐ zwecks Beseitigung  

Beschreibung der abfallwirtschaftlichen Tätigkeit, insbesondere der Anlagentechnik  
(bei mehreren technischen Anlagen ist für jede technische Anlage eine eigene Anlage auszufüllen) 

Zwischenlager für nicht gefährliche mineralische Abfälle – Lagerboxen 

Abfallarten nach dem Anhang zur AVV: 

 ☐ alle Abfallarten 
 ☐ alle nicht gefährlichen Abfälle 
 ☐ alle gefährlichen Abfälle 
 ☒ bestimmte Abfallarten 

 

ASN Abfallbezeichnung 
Einschränkung / Bemerkung 

L B V  
17 01 01 Beton X    
17 01 02 Ziegel X    
17 01 03 Fliesen und Keramik X    
17 01 07 Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik mit Ausnahme derje-

nigen, die unter 17 01 06 fallen 
X 

  
 

17 03 02 Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 01 fallen X    
17 05 04 Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03 fallen X    
17 05 06 Baggergut mit Ausnahme desjenigen, das unter 17 05 05 fällt X    
17 05 08 Gleisschotter mit Ausnahme desjenigen, der unter 17 05 07 fällt X    
19 12 09 Mineralien (z.B. Sand, Steine) X    
20 02 02 Boden und Steine X    
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Standort (Bei mehreren Standorten ist für jeden Standort eine Anlage auszufüllen): 
Antwerpener Straße 19, 90451 Nürnberg 

Zertifizierte Tätigkeit 

☒ Handeln     Makler-Nr.:  I564H0030 
☐ nur deutschlandweit  
☒ weltweit 

 ☒ Makeln     Makler-Nr.:  I564H0030 
☐ nur deutschlandweit  
☒ weltweit 

Beschreibung der abfallwirtschaftlichen Tätigkeit, insbesondere der Anlagentechnik  
(bei mehreren technischen Anlagen ist für jede technische Anlage eine eigene Anlage auszufüllen) 

Handeln und Makeln mit Abfällen 

Abfallarten nach dem Anhang zur AVV: 

 ☒ alle Abfallarten 
 ☐ alle nicht gefährlichen Abfälle 
 ☐ alle gefährlichen Abfälle 
 ☐ bestimmte Abfallarten 
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Standort (Bei mehreren Standorten ist für jeden Standort eine Anlage auszufüllen): 
Antwerpener Straße 19, 90451 Nürnberg 

Zertifizierte Tätigkeit 

☒ Lagern     Entsorger-Nr.:  I564S0012 
☒ zwecks Verwertung   
☐ zwecks Beseitigung   

☒ Behandeln     Entsorger-Nr.:  I564S0012  
☒ zwecks Verwertung    
☐ zwecks Beseitigung    

☒ Verwerten     Entsorger-Nr.:  I564S0012 
☒ vorbereitend ☐ abschließend 
☐ Vorbereitung zur Wiederverwendung   
☐ Recycling   
☒ sonstige Verwertung   

Beschreibung der abfallwirtschaftlichen Tätigkeit, insbesondere der Anlagentechnik  
(bei mehreren technischen Anlagen ist für jede technische Anlage eine eigene Anlage auszufüllen) 

Gewerbeabfallsortieranlage (Geschäftsbereich Ressourcenwerk Nürnberg GmbH & Co. KG) 

Abfallarten nach dem Anhang zur AVV: 

 ☐ alle Abfallarten 
 ☐ alle nicht gefährlichen Abfälle 
 ☐ alle gefährlichen Abfälle 
 ☒ bestimmte Abfallarten 

 

ASN Abfallbezeichnung 
Einschränkung / Bemerkung 

L B V  
02 01 03  Abfälle aus pflanzlichem Gewebe x x x  

02 01 04  Kunststoffabfälle (ohne Verpackungen) x x x  

10 11 03 Glasfaserabfall x    

12 01 05  Kunststoffspäne und -drehspäne x x x  

15 01 01  Verpackungen aus Papier und Pappe x x x  

15 01 02  Verpackungen aus Kunststoff  x x x  

15 01 03  Verpackungen aus Holz  x x x  

15 01 04  Verpackungen aus Metall  x x x  

15 01 05  Verbundverpackungen  x x x  

15 01 06  gemischte Verpackungen  x x x  

15 01 07  Verpackungen aus Glas x x x  

15 02 03 Aufsaug- und Filtermaterialien, Wischtücher und Schutzkleidung mit 
Ausnahme derjenigen, die unter 15 02 02 fallen 

x x x  

16 01 03  Altreifen x x x  

17 02 01 Holz  x x x  

17 02 02  Glas  x x x  

17 02 03  Kunststoff x x x  

17 03 02 Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 01 fallen x x x  
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ASN Abfallbezeichnung 
Einschränkung / Bemerkung 

L B V  
17 06 04  Dämmmaterial mit Ausnahme desjenigen, das unter 17 06 01 und 17 06 

03 fällt 
x x x  

17 09 04  gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 
17 09 01, 17 09 02 und 17 09 03 fallen 

x x x  

19 12 01  Papier und Pappe   x x x  

19 12 04  Kunststoff und Gummi  x x x  

19 12 05  Glas x x x  

19 12 07  Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 19 12 06 fällt  x x x  

19 12 08  Textilien  x x x  

19 12 10  brennbare Abfälle (Brennstoffe aus Abfällen)  x x x  

19 12 12  sonstige Abfälle (einschließlich Materialmischungen) aus der mechani-
schen Behandlung von Abfällen mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 
12 11 fallen 

x x x  

20 01 01  Papier und Pappe/Karton  x x x  

20 01 02  Glas  x x x  

20 01 10  Bekleidung  x x x  

20 01 11 Textilien  x x x  

20 01 38  Holz, mit Ausnahme desjenigen, das unter 20 01 37 fällt  x x x  

20 01 39  Kunststoffe x x x  

20 03 01 gemischte Siedlungsabfälle x x x  

20 03 07  Sperrmüll  x x x  

20 03 99  Siedlungsabfälle a. n. g. x x x  
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Standort (Bei mehreren Standorten ist für jeden Standort eine Anlage auszufüllen): 

Frankfurter Straße, 90451 Nürnberg 

Zertifizierte Tätigkeit 

☒ Lagern     Entsorger-Nr.:  I564S0041 
☒ zwecks Verwertung   
☐ zwecks Beseitigung   

☒ Behandeln     Entsorger-Nr.:  I564S0041  
☒ zwecks Verwertung    
☐ zwecks Beseitigung    

☒ Verwerten     Entsorger-Nr.:  I564S0041 
☒ vorbereitend ☐ abschließend 
☐ Vorbereitung zur Wiederverwendung   
☐ Recycling   
☒ sonstige Verwertung   

Beschreibung der abfallwirtschaftlichen Tätigkeit, insbesondere der Anlagentechnik  
(bei mehreren technischen Anlagen ist für jede technische Anlage eine eigene Anlage auszufüllen) 

Altholzaufbereitungsanlage  

Abfallarten nach dem Anhang zur AVV: 

 ☐ alle Abfallarten    ☐ alle nicht gefährlichen Abfälle 
 ☐ alle gefährlichen Abfälle   ☒ bestimmte Abfallarten 

ASN Abfallbezeichnung 
Einschränkung / Bemerkung 

L B V  
02 01 03 Abfälle aus pflanzlichem Gewebe x x x  
02 01 07 Abfälle aus der Forstwirtschaft x x x  
03 01 01 Rinden und Korkabfälle x x x  

03 01 04* Sägemehl, Späne, Abschnitte, Holz, Spanplatten und Furniere, die ge-
fährliche Stoffe enthalten 

x x x  

03 01 05 Sägemehl, Späne, Abschnitte, Holz, Spanplatten und Furniere mit Aus-
nahme derjenigen, die unter 03 01 04 fallen 

x x x  

03 01 99 Abfälle a. n. g. x x x  
15 01 03 Verpackungen aus Holz x x x  

15 01 10* Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder 
durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind 

x x x  

15 02 02* Aufsaug- und Filtermaterialien x x x Sägespäne und -mehl, ölgetränkt 

17 02 01 Holz x x x  
17 02 04* Glas, Kunststoff und Holz, die gefährliche Stoffe enthalten oder durch 

gefährliche Stoffe verunreinigt sind 
x x x  

17 03 03* Kohlenteer und teerhaltige Produkte x x x  
19 05 01 nicht kompostierte Fraktion von Siedlungs- und ähnlichen Abfällen x x x  
19 05 02 nicht kompostierte Fraktion von tierischen und pflanzlichen Abfällen x x x  

19 12 06* Holz, das gefährliche Stoffe enthält x x x  
19 12 07 Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 19 12 06 fällt x x x  

20 01 37* Holz, das gefährliche Stoffe enthält x x x  
20 01 38 Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 20 01 37 fällt x x x  
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20 02 01 biologisch abbaubare Abfälle x x x  

Standort (Bei mehreren Standorten ist für jeden Standort eine Anlage auszufüllen): 
Antwerpener Straße 19, 90451 Nürnberg 

Zertifizierte Tätigkeit 

☒ Lagern     Entsorger-Nr.:  I564S0014 
☒ zwecks Verwertung   
☒ zwecks Beseitigung   

☒ Behandeln     Entsorger-Nr.:  I564S0014  
☒ zwecks Verwertung    
☒ zwecks Beseitigung   

☒ Beseitigen     Entsorger-Nr.:  I564S0014 
☒ vorbereitend ☐ abschließend  

Beschreibung der abfallwirtschaftlichen Tätigkeit, insbesondere der Anlagentechnik  
(bei mehreren technischen Anlagen ist für jede technische Anlage eine eigene Anlage auszufüllen) 

Sekundärrohstoffaufbereitung;  
Papier- und Kunststoffsortierung, Ballenpresse, KMF-Verpressung 

Abfallarten nach dem Anhang zur AVV: 

 ☐ alle Abfallarten 
 ☐ alle nicht gefährlichen Abfälle 
 ☐ alle gefährlichen Abfälle 
 ☒ bestimmte Abfallarten 

 

ASN Abfallbezeichnung 
Einschränkung / Bemerkung 

L B V  
02 01 04 Kunststoffabfälle (ohne Verpackungen) x x   
12 01 05 Kunststoffspäne und -drehspäne x x   
15 01 01 Verpackungen aus Papier und Pappe x x   
15 01 02 Verpackungen aus Kunststoff x x   
15 01 03 Verpackungen aus Holz x x   
15 01 04 Verpackungen aus Metall x x   
15 01 05 Verbundverpackungen x x   
15 01 06 gemischte Verpackungen x x   

15 01 10* Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch 
gefährliche Stoffe verunreinigt sind 

x x   

16 01 03 Altreifen x x   
17 02 01 Holz x x   
17 02 03 Kunststoff x x   

17 02 04* Glas, Kunststoff und Holz, die gefährliche Stoffe enthalten oder durch 
gefährliche Stoffe verunreinigt sind 

x x   

17 04 05 Eisen und Stahl x x   
17 04 07 gemischte Metalle x x   

17 06 03* anderes Dämmmaterial, das aus gefährlichen Stoffen besteht oder sol-
che Stoffe enthält 

x x  vorbereitend zur Be-
seitigung 
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ASN Abfallbezeichnung 
Einschränkung / Bemerkung 

L B V  
17 06 04 Dämmmaterial mit Ausnahme desjenigen, das unter 17 06 01 und 17 06 

03 fällt 
x x   

17 09 04 gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 
17 09 01, 17 09 02 und 17 09 03 fallen 

x x   

19 12 01 Papier und Pappe x x   
19 12 04 Kunststoff und Gummi x x   
20 01 01 Papier und Pappe x x   
20 01 39 Kunststoffe x x   
20 01 40 Metalle x x   
20 03 01 gemischte Siedlungsabfälle x x   
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Standort (Bei mehreren Standorten ist für jeden Standort eine Anlage auszufüllen): 
Antwerpener Straße 19, 90451 Nürnberg 

Zertifizierte Tätigkeit 

☒ Lagern     Entsorger-Nr.:  I564S0020 
☒ zwecks Verwertung   
☐ zwecks Beseitigung   

Beschreibung der abfallwirtschaftlichen Tätigkeit, insbesondere der Anlagentechnik  
(bei mehreren technischen Anlagen ist für jede technische Anlage eine eigene Anlage auszufüllen) 

Zwischenlagerung und Umschlag nicht gefährlicher und gefährlicher Abfälle 
Lagerboxen (Frankfurter Straße), Container; Lagerflächen MDU-Fläche, CDN-Fläche und „neue Fläche 2002“ 

Abfallarten nach dem Anhang zur AVV: 

 ☐ alle Abfallarten 
 ☐ alle nicht gefährlichen Abfälle 
 ☐ alle gefährlichen Abfälle 
 ☒ bestimmte Abfallarten 

 

ASN Abfallbezeichnung 

03 01 05 Sägemehl, Späne, Abschnitte, Holz, Spanplatten und Furniere mit Ausnahme derjenigen, die unter 
03 01 04 fallen 

06 03 14 feste Salze und Lösungen mit Ausnahme derjenigen, die unter 06 03 11 und 06 03 13 fallen 
10 01 01 Rost- und Kesselasche, Schlacken und Kesselstaub mit Ausnahme von Kesselstaub, der unter 10 01 

04 fällt 
10 01 02 Filterstäube aus Kohlefeuerung 
10 01 05 Reaktionsabfälle auf Calciumbasis aus der Rauchgasentschwefelung in fester Form 
10 02 02 unbearbeitete Schlacke 
10 09 03 Ofenschlacke 

10 09 05* gefährliche Stoffe enthaltende Gießformen und -sande vor dem Gießen 
10 09 06 Gießformen und -sande vor dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 09 05 fallen 

10 09 07* gefährliche Stoffe enthaltende Gießformen und -sande nach dem Gießen 
10 09 08 Gießformen und -sande nach dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 09 07 fallen 

10 10 05* gefährliche Stoffe enthaltende Gießformen und -sande vor dem Gießen 
10 10 06 Gießformen und -sande vor dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 10 05 fallen 

10 10 07* gefährliche Stoffe enthaltende Gießformen und -sande nach dem Gießen 
10 10 08 Gießformen und -sande nach dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 10 07 fallen 
10 11 03 Glasfaserabfall 
10 12 01 Rohmischungen vor dem Brennen 
10 12 06 verworfene Formen 
10 12 08 Abfälle aus Keramikerzeugnissen, Ziegeln, Fliesen und Steinzeug (nach dem Brennen) 

10 12 09* feste Abfälle aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten 
10 12 10 feste Abfälle aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 12 09 fallen 
10 13 14 Betonabfälle und Betonschlämme 
12 01 02 Eisenstaub und -teilchen 

12 01 16* Strahlmittelabfälle, die gefährliche Stoffe enthalten 
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ASN Abfallbezeichnung 

12 01 17 Strahlmittelabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 12 01 16 fallen 
15 01 01 Verpackungen aus Papier und Pappe 
15 01 03 Verpackungen aus Holz 
16 01 03 Altreifen 

16 01 11* asbesthaltige Bremsbeläge 1) 
16 11 03* andere Auskleidungen und feuerfeste Materialien aus metallurgischen Prozessen, die gefährliche 

Stoffe enthalten 
16 11 04 andere Auskleidungen und feuerfeste Materialien aus metallurgischen Prozessen mit Ausnahme 

derjenigen, die unter 16 11 03 fallen 
16 11 05* Auskleidungen und feuerfeste Materialien aus nichtmetallurgischen Prozessen, die gefährliche 

Stoffe enthalten 
16 11 06 Auskleidungen und feuerfeste Materialien aus nichtmetallurgischen Prozessen mit Ausnahme derje-

nigen, die unter 16 11 05 fallen 
17 01 01 Beton 
17 01 02 Ziegel 
17 01 03 Fliesen und Keramik 

17 01 06* Gemische aus oder getrennte Fraktionen von Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik, die gefährliche 
Stoffe enthalten 

17 01 07 Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 01 06 fal-
len 

17 02 01 Holz 
17 02 04* Glas, Kunststoff und Holz, die gefährliche Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunrei-

nigt sind 
17 03 01* kohlenteerhaltige Bitumengemische 
17 03 02 Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 01 fallen 

17 03 03* Kohlenteer und teerhaltige Produkte 
17 04 05 Eisen und Stahl 
17 04 07 gemischte Metalle 

17 04 09* Metallabfälle, die durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind 
17 04 10* Kabel, die Öl, Kohlenteer oder andere gefährliche Stoffe enthalten 
17 05 03* Boden und Steine, die gefährliche Stoffe enthalten 
17 05 04 Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03 fallen 

17 05 05* Baggergut, das gefährliche Stoffe enthält 
17 05 06 Baggergut mit Ausnahme desjenigen, das unter 17 05 05 fällt 

17 05 07* Gleisschotter, der gefährliche Stoffe enthält 
17 05 08 Gleisschotter mit Ausnahme desjenigen, der unter 17 05 07 fällt 

17 06 01* Dämmmaterial, das Asbest enthält 1) 
17 06 03* anderes Dämmmaterial, das aus gefährlichen Stoffen besteht oder solche Stoffe enthält 
17 06 04 Dämmmaterial mit Ausnahme desjenigen, das unter 17 06 01 und 17 06 03 fällt 

17 06 05* asbesthaltige Baustoffe 1) 
17 08 01* Baustoffe auf Gipsbasis, die durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind 
17 08 02 Baustoffe auf Gipsbasis mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 08 01 fallen 
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ASN Abfallbezeichnung 

19 01 02 Eisenteile, aus der Rost- und Kesselasche entfernt 
19 01 11* Rost- und Kesselaschen sowie Schlacken, die gefährliche Stoffe enthalten 
19 01 12 Rost- und Kesselaschen sowie Schlacken mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 01 11 fallen 

19 01 15* Kesselstaub, der gefährliche Stoffe enthält 2) 
19 02 03 vorgemischte Abfälle, die ausschließlich aus nicht gefährlichen Abfällen bestehen 

19 02 04* vorgemischte Abfälle, die wenigstens einen gefährlichen Abfall enthalten 
19 03 04* als gefährlich eingestufte teilweise stabilisierte Abfälle, mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 03 

08 fallen 
19 03 05 stabilisierte Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 03 04 fallen 
19 06 04 Gärrückstand/-schlamm aus der anaeroben Behandlung von Siedlungsabfällen 
19 08 05 Schlämme aus der Behandlung von kommunalem Abwasser 

19 08 11* Schlämme aus der biologischen Behandlung von industriellem Abwasser, die gefährliche Stoffe ent-
halten 

19 08 12 Schlämme aus der biologischen Behandlung von industriellem Abwasser mit Ausnahme derjenigen, 
die unter 19 08 11 fallen 

19 08 13* Schlämme aus einer anderen Behandlung von industriellem Abwasser, die gefährliche Stoffe enthal-
ten 

19 08 14 Schlämme aus einer anderen Behandlung von industriellem Abwasser mit Ausnahme derjenigen, 
die unter 19 08 13 fallen 

19 12 01 Papier und Pappe 
19 12 09 Mineralien (z.B. Sand, Steine) 

19 12 11* sonstige Abfälle (einschließlich Materialmischungen) aus der mechanischen Behandlung von Abfäl-
len, die gefährliche Stoffe enthalten 

19 12 12 sonstige Abfälle (einschließlich Materialmischungen) aus der mechanischen Behandlung von Abfäl-
len mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 12 11 fallen 

19 13 01* feste Abfälle aus der Sanierung von Böden, die gefährliche Stoffe enthalten 
19 13 02 feste Abfälle aus der Sanierung von Böden mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 13 01 fallen 

19 13 03* Schlämme aus der Sanierung von Böden, die gefährliche Stoffe enthalten 
19 13 04 Schlämme aus der Sanierung von Böden mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 13 03 fallen 
20 01 01 Papier und Pappe 
20 01 38 Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 20 01 37 fällt 
20 02 02 Boden und Steine 
20 03 03 Straßenkehricht 

 
1) andienungspflichtig, aus Stadtgebiet Nürnberg 
2) Einzelfallentscheidung 
 


